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Gesetz zu den Abkommen vom 26. Mai 2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen und über die Überstellung flüchtiger Straftäter
Vom 29. Januar 2009

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: Artikel 1 Folgenden völkerrechtlichen Abkommen wird zugestimmt: 1. dem in Hongkong am 26. Mai 2006 unterzeichneten Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen, 2. dem in Hongkong am 26. Mai 2006 unterzeichneten Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die Überstellung flüchtiger Straftäter. Die Abkommen werden nachstehend veröffentlicht. Artikel 2 Es schränken ein: 1. das Abkommen vom 26. Mai 2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen a) nach Maßgabe seines Artikels 14 das Grundrecht auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), b) nach Maßgabe seiner Artikel 1 und 17 das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes); 2. das Abkommen vom 26. Mai 2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über die Überstellung flüchtiger Straftäter nach Maßgabe seiner Artikel 1, 10, 17, 18 und 20 das Grundrecht auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes). Artikel 3 (1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. (2) Der Tag, an dem das Abkommen über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen nach seinem Artikel 20 Abs. 1 sowie das Abkommen über die Überstellung flüchtiger Straftäter nach seinem Artikel 23 Abs. 1 in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil II Nr. 3, ausgegeben zu Bonn am 3. Februar 2009 Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt. Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

63

Berlin, den 29. Januar 2009 Der Bundespräsident Horst Köhler Die Bundeskanzlerin Dr. A n g e l a M e r k e l Die Bundesministerin der Justiz Brigitte Zypries Der Bundesminister des Auswärtigen Steinmeier
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